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Das Jahr 2019 geht zu Ende. 

Gleichzeitig naht auch der Abschied von Martin Burkert aus 
dem Deutschen Bundestag. Seit 2005 ist er Abgeordneter 
für den Wahlkreis Nürnberg-Süd und Schwabach. Mit sei-
ner Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) schließt sich ein 
Kreis, der im Jahr 1990 begonnen hat. 

Damals startete Martin Burkert seine Karriere als Gewerk-
schaftssekretär bei der EVG. Mit dem Entschluss, sich nun 
wieder vollständig auf die Gewerkschaftsarbeit zu konzen-
trieren, bleibt er seinem Herzensthema treu. Denn auch 
während seiner Zeit als Abgeordneter schlug sein Herz im-
mer auch für die Bahn und für den Verkehrsbereich. 

Wir sagen an dieser Stelle herzlich Danke für die Zusam-
menarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen Mar-
tin Burkert alles Gute für seine Tätigkeit als stellvertretender 
Vorsitzender der EVG.

Wir verabschieden uns mit diesem Newsletter 2019 in die 
Weihnachtszeit. Am 20. Dezember endete die letzte Sit-
zungswoche dieses spannenden Jahres. Wir haben viel 
erlebt, große Debatten geführt und wir haben sogar eine 
Einigung zur Grundrente gefunden. Spannend wird es auch 
im neuen Jahr weitergehen. Wir gehen voller Zuversicht in 
dieses neue Jahr.

Und wünschen an dieser Stelle geruhsame, entspannte 
und friedliche Weihnachtsfeiertage und für das Jahr 2020 
alles Gute.

Ihre

Martina Stamm- Fibich
			   Gabriela Heinrich
Martin Burkert
		  Carsten Träger

Frohes Fest

Thema der Woche
Sitzungswochen vom 09.12. bis 20.12.2019
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2019 war ein turbulentes Jahr – auch aus verkehrspolitischer Sicht: Die 
Pkw-Maut hat sich zu einem Desaster ausgewachsen, die Regierungskoalition 
hat der Bahnpolitik höchste Priorität zugesprochen und dies mit dem Klimapaket 
untermauert.

Verkehrspolitischer 
Jahresrückblick

Ein großes verkehrspolitisches The-
ma – oder eher ein verkehrspoliti-
sches Desaster – war die Pkw-Maut. 
Zuerst hat der EuGH im Juni festge-
stellt: Die deutsche Pkw-Maut ist nicht 
mit EU-Recht vereinbar, weil sie Fahr-
zeughalter aus dem Ausland diskrimi-
niert. Dann traten nach und nach die 
Fehler des Verkehrsministers zu Tage, 
der – entgegen aller Warnungen – zu 
früh die Verträge unterschrieben hat, 
sodass Deutschland horrende Scha-
densersatzforderungen drohen. Seit 
einigen Wochen befasst sich nun 
auch ein Untersuchungsausschuss 
mit der Thematik.

„Der Schiene höchste Priorität ein-
räumen“ – so lautet der Titel eines 
gemeinsamen Antrags von Union und 
SPD, den ich als zuständiger Bericht-
erstatter intensiv mitgestaltet habe 
und der im Juni vom Deutschen Bun-
destag verabschiedet wurde. Unter 
anderem verdeutlich er noch einmal 
unser großes Ziel, die Zahl der Bahn-
fahrgäste bis zum Jahr 2030 zu ver-
doppeln und mehr Güterverkehr auf 
die umweltfreundliche Schiene zu ver-
lagern. 

Im September hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion ein Positionspapier zu 
den Fluggastrechten verabschiedet. 

Im Mittelpunkt des Papiers stehen 
wirksame Maßnahmen zum Schutz 
der Kundinnen und Kunden bei Insol-
venzen von Fluggesellschaften.

Im November haben wir das Klima-
schutzgesetz auf den Weg gebracht. 
Mit dem Klimaschutzgesetz gibt es 
in Deutschland erstmals eine gesetz-
liche Grundlage zur Einhaltung des 
Pariser Klimaschutzabkommens. Ins-
gesamt sind 50 Milliarden Euro für die 
entsprechenden Maßnahmen vorge-
sehen. Im Bereich Verkehr bedeutet 

das zum Beispiel mehr Geld für den 
öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) und die Fahrradinfrastruktur 
sowie günstigere Bahntickets durch 
die Senkung der Mehrwertsteuer. 

In diesem Jahr haben wir in der 
SPD-Bundestagsfraktion auch ein 
Positionspapier zur Entwicklung einer 
nationalen Tourismusstrategie verab-
schiedet. Darin zeigen wir konkrete 
Maßnahmen auf, die den Tourismus in 
Deutschland stärken – vor allem auch 
im Bereich Verkehr.

Martin Burkert, MdB, ist im Verkehrsausschuss Berichterstatter für Schienenpolitik.
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Ein solidarisches Land mit sozialer Sicherheit, guter Infrastruktur und Investitionen 
in die Zukunft ist auf ein gerechtes Steuersystem angewiesen. Daran müssen sich 
alle beteiligen. Deshalb bekämpfen wir Steuervermeidung per Gesetz.  

Wir bekämpfen internationale 
Steuervermeidung

Enorme Schäden durch 
Steuervermeidung

Durch „Steueroptimierung“ und „gren-
züberschreitende Steuergestaltung“ 
gehen dem Bund, den Ländern und 
anderen EU-Mitgliedstaaten jährlich 
beträchtliche Steuereinnahmen verlo-
ren, die dringend gebraucht werden, 
zum Beispiel für Investitionen in eine 
moderne Verkehrsinfrastruktur, in das 
Bildungssystem oder auch unsere So-
zialsysteme. Die „Panama Papers“ 
waren nur der letzte Beweis dafür. Al-
lein durch Steuervermeidung internati-
onaler Konzerne entsteht den Staaten 
der EU geschätzt ein Schaden von 50 
bis 190 Milliarden Euro jährlich.

Der Steuergestaltung 
einen Riegel vorschieben

Mit dem letzte Woche beschlossenen 
Gesetz zur Einführung einer Pflicht 
zur Mitteilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen schieben wir die-
ser Art der Steuergestaltung, die im 
Graubereich der Illegalität Schlupflö-
cher und Regelungslücken für unlau-
tere Zwecke ausnutzt, einen Riegel 
vor. Einkommensstarke, Vermögende 
und Unternehmen dürfen sich nicht 
durch raffiniert ausgedachte Steuer-
gestaltungsmodelle ihrer Mitverant-
wortung für ein solide finanziertes Ge-
meinwesen entziehen.

Ein Frühwarnsystem gegen Steuer-
trickser und Steuervermeider

Mit dem neuen Gesetz haben wir 
beschlossen, ein Frühwarnsystem 
gegen Steuertrickser und Steuerver-
meider zu etablieren. Denn zunächst 
brauchen wir präzise Informationen 
über die Methoden und Praktiken der 
Steuervermeidung. 

Kern des Gesetzes ist die Einfüh-
rung einer Meldepflicht für grenzüber-

schreitende Steuergestaltungen. Die 
Finanzbehörden der EU-Mitgliedstaa-
ten können sich dank des beschlos-
senen Gesetzes zukünftig gegenseitig 
über unerwünschte Steuerumgehung 
informieren und wirksame Schritte zur 

Schließung von Steuerlücken und von 
Steuerschlupflöchern abstimmen.

Klare Kante gegen Steuerbetrug

Neben der neu beschlossenen Mittei-
lungspflicht kümmern wir uns auch um 
die Durchsetzung der Steuergerech-
tigkeit: Wir haben die Personalaus-
stattung des Zolls gestärkt, um Steu-
er- und Sozialversicherungsbetrug zu 
bekämpfen, und Finanzminister Olaf 
Scholz wird eine ergänzende Task-

force des Ministeriums für den Kampf 
gegen Steuergestaltungsmodelle ein-
richten.  Wir brauchen ein gerechtes 
Steuersystem, zu dem alle ihren fairen 
Beitrag leisten – dafür kämpfen wir auf 
allen Ebenen weiter.
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Mit der Initiative für ein Lieferkettengesetz setzen wir ein wichtiges Zeichen für 
Unternehmer. Mit freiwilliger Selbstverpflichtung funktioniert es nicht.

Menschenrechte werden nicht 
am Werkstor abgegeben

Neben dem Menschenrechtsbericht 
der Bundesregierung beschäftigt mich 
vor allem die erfreuliche Initiative des 
Arbeitsministers, ein Lieferkettenge-
setz voranzubringen. Es war überfäl-
lig, die deutschen Unternehmen zu 
verpflichten, entlang ihrer Lieferketten 
mehr auf die Menschenrechte zu ach-
ten!

Der 13. Menschenrechtsbericht der 
Bundesregierung gibt einen Über-
blick über die Menschenrechtslage 
weltweit, über das internationale Men-
schenrechtsschutzsystem und über 
die deutsche Menschenrechtspolitik. 

Zu begrüßen ist, dass die Bundesre-
gierung die Menschenrechte als Quer-
schnittsaufgabe für ihr gesamtes Han-
deln bekräftigt. Ansonsten zeichnet 
der Bericht ein düsteres Bild der Welt: 
Die Zivilgesellschaft wird weiter ein-
geschränkt, Meinungs-, Presse- und 
Religionsfreiheit stehen weiter unter 
Druck. Menschen werden willkürlich 
verhaftet, gefoltert oder verschwinden 
einfach. Das alles bleibt auch viel zu 
oft straflos.

Viele der Menschenrechtsverlet-
zungen begehen Regierungen oder 
deren Behörden. Einen nicht zu un-
terschätzenden Teil aber haben Kon-
zerne auf dem Kerbholz: Kinderarbeit, 
Hungerlöhne, menschenunwürdige 

Arbeitsbedingungen sind die unguten 
Klassiker. Aber es gibt auch Fälle von 
gewaltsamem Verschwindenlassen. 
Zum Beispiel verschwinden manch-
mal Menschenrechtsverteidiger_in-
nen indigender Völker spurlos, nach-
dem sie sich gegen die Vertreibung 
ihres Volkes durch wirtschaftliche Inte-
ressen – zum Beispiel Rohstoffabbau 
– gewehrt haben.

Wir müssen hier ehrlich zu uns selber 
sein. Diese Taten werden auch des-
halb begangen, damit billige Produk-
te in den Regalen unserer Geschäfte 
liegen. Die Initiative von Hubertus Heil 
für ein Lieferkettengesetz ist genau 

das richtige Signal zur richtigen Zeit. 
Unternehmen müssen verpflichtet 
werden, ihre Lieferketten genau anzu-
schauen: Wo werden Menschenrech-
te verletzt? Was können wir dagegen 
tun? Wir mussten feststellen, dass wir 
mit freiwilligen Selbstverpflichtungen 
der Unternehmen nicht weiterkom-
men. 

Die Ehrlichen waren die Dummen, 
weil Sorgfaltspflichten natürlich Geld 
kosten. Damit dürfte es jetzt bald vor-
bei sein, und für alle Firmen gelten die 
gleichen Bedingungen. Per Gesetz. 
Hungerlöhne und Kinderarbeit dürfen 
kein Wettbewerbsvorteil sein.

Veranstaltung zum Thema "Gewaltsames Verschwindenlassen" mit Dr. Marit Cremer 
(MEMORIAL), Dr. Silke Voss-Kyeck (Dt. Institut für Menschenrechte), Dr. Rainer Huhle (Nürn-
berger Menschenrechtszentrum) und Frank Schwabe (menschenrechtspolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion).

Newsletter-Ausgabe 12 | 2019	 5	 www.spd.de

Gabriela Heinrich | Wahlkreis Nürnberg Nord

gabriela.heinrich@bundestag.de

030 - 227 758 44

www.gabriela-heinrich.de

facebook.com/heinrichgabriela

http://facebook.com/heinrichgabriela
http://www.gabriela-heinrich.de


Die Neuregelung auf 
einen Blick
» �Ab 1.1.2020 gilt für Betriebsrenten ein 

Freibetrag statt einer Freigrenze.

» �Der Freibetrag beträgt 159,25 Euro.

» �Das heißt: 159,25 Euro sind beitragsfrei.

» �Wer eine Betriebsrente von mehr als 
159,25 Euro erhält, wird um 300 Euro im 
Jahr entlastet.

» �Es profitieren Betriebsrentner, die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung pflicht-
versichert sind.

» �Auch wer die Rente in einem Einmalbe-
trag ausgezahlt bekommt, profitiert.

Bundestag verabschiedet das GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz. 

Entlastung für Betriebsrentner
Am 12. Dezember hat der Deutsche 
Bundestag in 2./3. Lesung über das 
GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz 
abgestimmt. Es ist ein Kompromiss. 
Nicht alle Forderungen, die von den 
betroffenen Rentnerinnen und Rent-
nern an uns gestellt wurden, konnten 
wir umsetzen. Aber wir haben wesent-
liche Verbesserungen geschaffen.

Was ist in Zukunft anders?
Statt einer Freigrenze gilt künftig ein 
Freibetrag. Die aktuelle Freigrenze 
beträgt 155,75 Euro. Ab dieser Gren-
ze müssen Betriebsrentner aktuell 
den vollen Krankenkassenbeitrag 
zahlen, also den Arbeitgeber- und den 
Arbeitnehmeranteil. Unterhalb dieser 
Grenze fallen keine Beiträge an. Liegt 
die Betriebsrente aber nur einen Euro 
über dieser Freigrenze, zahlen Betrof-
fene aktuell auf die gesamte Summe 
Beiträge.

In Zukunft gilt ein Freibetrag in Höhe 
von 159,25 Euro. Dieser Freibetrag 
bleibt immer frei von Krankenversiche-
rungsbeiträgen. Wer eine Betriebs-
rente bekommt, die über 159,25 Euro 
liegt, zahlt nur auf den darüber liegen-
den Betrag GKV-Beiträge. Damit ent-
lasten wir Betriebsrentner künftig um 
rund 300 Euro jährlich. Das bedeu-
tet, dass mindestens 60 Prozent der 
Betriebsrentner dann nur den halben 
Beitragssatz zur Krankenversicherung 
zahlen. Der Rest der Betriebsrentner 
wird spürbar entlastet.

Gilt diese Regelung auch für Ein-
malauszahlungen?

Diese Regelung gilt auch für Einmal-
zahlungen aus Direktversicherungen. 
Hier werden die Krankenkassenbei-
träge, die auf zehn Jahre berechnet 
werden, durch den Freibetrag künftig 
um rund 3000 Euro gesenkt, also 300 
Euro monatlich. Auch Betriebsrentner, 
die ihre Einmalauszahlung bereits er-
halten haben, profitieren für die Rest-
laufzeit ihrer Beitragspflicht von dem 
neuen Freibetrag.

Wie wird die Regelung finanziert?
Betriebsrentner werden jährlich um 
mindestens 1,2 Milliarden Euro entlas-
tet. Das bedeutet 1,2 Milliarden Euro 
Mindereinnahmen der GKV. Im ersten 
Jahr werden diese Mindereinnahmen 
automatisch und in vollem Umfang 
aus Mitteln des Gesundheitsfonds ge-
tragen. Auch in den Jahren 2021 bis 
2023 werden – dann abnehmende – 
Beiträge aus dem Gesundheitsfonds 
entnommen. Erst ab 2024 müssen die 
Krankenkassen die Beitragsausfälle 
in voller Höhe tragen. Eine höhere fi-
nanzielle Entlastung – wie von vielen 
gefordert – würde den Druck auf die 
Krankenkassen enorm erhöhen und 
über kurz oder lang zu deutlich hö-
heren Zusatzbeiträgen führen. Das 
Ergebnis ist ein Kompromiss, der Be-
troffene entlastet, die Versichertenge-
meinschaft aber nicht überfordert.

Keine Entlastung für freiwillig Ver-
sicherte
Die Regelung gilt nur für Pflichtver-
sicherte. Freiwillig in der GKV Versi-
cherte sind von der Regelung nicht 
betroffen. Das ist auch für mich kei-

ne befriedigende Lösung. Aber: Jede 
Stellschraube, die wir im vorhande-
nen System drehen, begünstigt eine 
Gruppe und benachteiligt eine ande-
re. Wirkliche Gerechtigkeit wird es nur 
in einem Systemwechsel geben. Und 
das bedeutet für uns Sozialdemokra-
ten die Einführung der Bürgerversi-
cherung.

Ein Beispiel:
Betriebsrente in Höhe von 400 Euro im 
Monat

» �Aktuelle Regelung mit Freigrenze: Es 
müssen auf 400 Euro Beiträge gezahlt 
werden. Bei einem Beitragssatz von 15,5 
Prozent sind das 62 Euro..

» �Regelung ab 1.1.2020 mit Freibetrag: Es 
müssen auf 240,75 Euro (400-159,25) 
Beiträge gezahlt werden. Bei einem 
Beitragssatz von 15,5 Prozent sind das 
37,32 Euro..
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